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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
der erste Wochenmarkt in Höchen-
schwand auf dem Rathaus-Vor-
platz fand am Donnerstag, 29.04. 
statt. Ich freue mich sehr, dass der 
Wochenmarkt beim ersten Mal 
so großen Anklang gefunden hat 
und hoff e nun natürlich, dass dies 
auch weiterhin so bleibt.

Es konnte ein weiteren Anbieter 
für den Markt gewonnen werden 
- neu dabei ist neben dem Bio-
gemüsehof Hauser, der Imkerei 
Böhler und der Käppelehof aus 
Tiefenhäusern nun auch der Kai-
serhof Dachsberg mit Fleisch- und 
Wurstwaren aus eigener Schlach-
tung, so dass der Markt noch in-
teressanter und vielfältiger wird. 
Der Schwerpunkt dabei liegt auf 
dem Verkauf von Lebensmitteln 
aus der Region und von Direktver-
marktern. Ein kunterbunter Markt 
kann unsere Ortsmitte beleben 
und zieht dann hoff entlich auch 
Käufer aus der umliegenden Regi-
on an. Ein herzliches Dankeschön 
gilt schon jetzt allen Beteiligten, 
den Marktstandbetreibern die 
dabei waren und von nun an wö-
chentlich ihr Angebot darbieten 
sowie den Menschen, die für die 
Organisation im Hintergrund zu-
ständig sind! 

Viele Grüße 
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 

1. Höchenschwander 
Wochenmarkt 
kommt gut an



Mittwoch, den 05. Mai 2021 Gemeinde Höchenschwand

Seite 2

Telefon

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 

Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht-Vorsitzender 

Herr  Tobias Stritt 0173 3147131 
Sozialstation St. Blasien 
 Tel. 07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret 
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Dr. Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890 

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612
  

Apotheke

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.
Samstag, 08. Mai 2021 
Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen, 
Hauptstr. 73, Tel.: 07741 - 6 38 00   
Sonntag, 09. Mai 2021 
Apotheke am Seidenhof, WT-Tiengen, 
Hauptstr. 12, Tel.: 07741 - 75 51
Donnerstag, 13. Mai 2021 
Bären-Apotheke WT-Waldshut, 
Brückenstr. 7, Tel.: 07751 - 9 18 42 33   
Samstag, 15. Mai 2021 
Markt-Apotheke WT-Tiengen, 
Hauptstr. 69, Tel.: 07741 - 46 86   
Sonntag, 16. Mai 2021 
Marien-Apotheke Ühlingen, 
Hauptstr. 14, Tel.: 07743 - 2 08 

Beratungsstellen

Diakonisches Werk, Waldshut 
Tel. 07751-83040 
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Tel. 07751-3553 
Offene Beratung „Courage“ 
Tel. 07741-8082277
Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 
Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 
Tel. 0800-1110111 
Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche    Tel. 0800-1110333 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 
Tel. 07751-864252 

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus 
und der Kurverwaltung

Gemeindeverwaltung 

   Tel. 07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Bürgerbüro 

durchgehend     8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information Kurverwaltung  

im Haus des Gastes  07672-48180 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag      9:00 bis 12:30 Uhr

und 14:00 bis 16:30 Uhr 

Samstag      10:00 bis 12:00 Uhr 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Höchenschwand 
Landkreis Waldshut 

SATZUNG 
für den Wochenmarkt der Gemeinde Höchenschwand 

(Wochenmarktordnung) 
Aufgrund der §§ 4 und 142 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg, der § 67 Abs. 1, § 68 Abs. 2 und § 69 Abs. 1 GewO hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand in der Sitzung vom  26. 
April 2021 folgende Satzung über den Wochenmarkt beschlossen:   
  

§ 1 Öffentliche Einrichtung 
  
Die Gemeinde Höchenschwand betreibt einen Wochenmarkt als öf-
fentliche Einrichtung.   
  

§ 2 Ort, Zeit und Öffnungszeit 
  
(1)  Der Wochenmarkt findet auf dem Vorplatz des Rathauses incl. 

Parkstreifen entlang der Waldshuter Straße bis zur Kreuzung 
Poststraße statt. 

(2)   Der Wochenmarkt findet donnerstags von 09:30 Uhr bis 13:00 
Uhr statt. Der erste Markttag ist der letzte Donnerstag im April. 
Der letzte Markttag ist der erste Donnerstag im November. 

  Fällt der Markttag auf einen gesetzlichen oder kirchlichen Fei-
ertag, so kann der Wochenmarkt am vorhergehenden Wochen-
tag stattfinden.   

  
§ 3 Warenangebot 

  
(1)   Auf dem Wochenmarkt dürfen nur die folgenden in der Gewer-

beordnung festgelegten Gegenstände und Waren des tägli-
chen Bedarfs angeboten werden:   

 a)  Lebensmittel im Sinne des § 2 Lebensmittel-, Bedarfsgegen-
stände- und Futtermittelgesetzbuchs 

 b)  Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forst-
wirtschaft und der Fischerei; 

 c) Rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme lebender Tiere; 
 d) Molkereiprodukte 
 e) Brot- und Backwaren. 
  
(2)   Auf dem Wochenmarkt dürfen alkoholfreie Getränke und zube-

reitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle angeboten wer-
den. Der Verkauf von selbsterzeugten alkoholischen Getränken 
ist auf dem Wochenmarkt ebenfalls gestattet. 
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§ 4 Zutritt 
  
Die Gemeinde Höchenschwand kann im Einzelfall aus sachlich ge-
rechtfertigtem Grund den Zutritt je nach den Umständen befristet 
oder nicht befristet oder räumlich begrenzt untersagen. Über die 
Zulassung zum Markt entscheidet die Gemeinde. 
Ein sachlich gerechtfertigter Grund liegt insbesondere vor, wenn der 
vorhandene Platz nicht ausreicht oder wenn gegen die Satzung oder 
eine aufgrund dieser Satzung ergangene Anordnung gröblich oder 
wiederholt verstoßen wird.   
  

§ 5 Pflichten der Standinhaber, Zustand der Standplätze 
  
(1)   Die zugelassenen Standinhaber verpflichten sich, an den 

Markttagen zu erscheinen und Waren ihres Sortiments feilzu-
bieten. Ein Fernbleiben vom Markt ist rechtzeitig, d.h. in der Re-
gel eine Woche vor dem Markttag der Gemeinde anzuzeigen, 
damit gegebenenfalls ein Ersatzbewerber für diesen Markttag 
zugelassen werden kann. 

  
(2)   Auf dem Wochenmarkt dürfen Waren nur von einem zugewie-

senen Standplatz aus angeboten und verkauft werden. 
  
(3)   Der Standplatz wird auf Antrag durch das Ordnungsamt der 

Gemeinde Höchenschwand für einen bestimmten Zeitraum 
(Dauererlaubnis) oder für einzelne Tage (Tageserlaubnis) zuge-
wiesen. Die Zuweisung erfolgt nach den marktbetrieblichen Er-
fordernissen. Es besteht kein Anspruch darauf, einen bestimm-
ten Standplatz zu erhalten oder zu behalten. 

  
(4)   Die Dauererlaubnis ist schriftlich zu beantragen, die Einzeler-

laubnis -spätestens am Tage vor dem Markttermin- schriftlich 
oder mündlich. 

  
(5)   Die Erlaubnis ist nicht übertragbar. Sie kann mit Bedingungen 

und Auflagen versehen werden. 
  
(6)   Die Erlaubnis kann vom Ordnungsamt versagt werden, wenn 

ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein sachlich ge-
rechtfertigter Grund für die Versagung liegt insbesondere vor, 
wenn 

 a)  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der/die Benut-
zer/in die für die Teilnahme am Markt erforderliche Zuverläs-
sigkeit nicht besitzt. 

 b) der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht. 
  
(7)   Die Erlaubnis kann vom Ordnungsamt widerrufen werden, 

wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein sachlich 
gerechtfertigter Grund für den Widerruf liegt insbesondere vor, 
wenn 

 a)  der Standplatz auf dem Wochenmarkt wiederholt nicht be-
nutzt wird, 

 b)  der Platz des Marktes ganz oder teilweise für bauliche Ände-
rungen oder andere öffentliche Zwecke benutzt wird, 

 c)  der/die Inhaber/in der Erlaubnis oder dessen/deren Bediens-
tete oder Beauftragte erheblich oder trotz Mahnung wieder-
holt gegen die Bestimmung dieser Marktordnung verstoßen 
haben, 

 d)  nachträglich Tatsachen eintreten, die die Versagung der Er-
laubnis nach Abs. 6 Buchst. a) rechtfertigen würden. 

  Wird die Erlaubnis widerrufen, kann das Ordnungsamt die so-
fortige Räumung des Standplatzes verlangen. 

§ 6 Aufbau und Abbau 
  
(1)  Die Standinhaber des Wochenmarktes dürfen die Verkaufsein-

richtungen, Waren und sonstige Betriebsgegenstände frühes-
tens zwei Stunden vor Beginn der Marktzeit auf den Marktplatz 
bringen, dort auspacken bzw. aufstellen. Diese Arbeiten sind 
bis Marktbeginn zulässig. 

  
(2)  Die Standinhaber müssen die Verkaufseinrichtungen, Waren und 

sonstige Betriebsgegenstände spätestens eine Stunde nach Be-
endigung der Marktzeit vom Marktplatz entfernt haben. 

(3)  Das vorzeitige Abbauen von Verkaufseinrichtungen, Waren 
und sonstigen Betriebsgegenständen ist ohne Genehmigung 
der Marktverwaltung untersagt.   

  
§ 7 Verkaufseinrichtungen 

  
(1)   Als Verkaufseinrichtungen sind auf dem Markt nur Verkaufswa-

gen, Verkaufsanhänger und Verkaufsstände zugelassen. 
   
(2)  Verkaufseinrichtungen dürfen nicht höher als 3 m sein. Kis-

ten und ähnliche Gegenstände dürfen nicht höher als 1,40 m 
gestapelt werden. Die Marktverwaltung ist berechtigt, eine 
Beschränkung der Frontlänge oder der Tiefe der Verkaufsein-
richtungen für die Standplätze festzusetzen, falls dies aus Platz-
gründen erforderlich ist. 

  
(3)  Bei dem Umgang mit Lebensmitteln sind die aktuellen Vor-

schriften der Lebensmittelhygiene einzuhalten. 
  
(4)  Die Verkaufseinrichtungen müssen standfest sein und dür-

fen ohne Erlaubnis der Marktverwaltung weder an Bäumen 
und deren Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, Energie-, 
Fernsprech- oder ähnlichen Einrichtungen befestigt werden. 
Vordächer an Verkaufseinrichtungen dürfen die zugewiesene 
Grundfläche nur nach der Verkaufsseite und nur bis zu 1,50 m 
überragen. Sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,10 m 
über dem Erdboden haben. 

  
(5)  Jeder Standinhaber hat an seinem Verkaufsstand an gut sicht-

barer Stelle seinen Familiennamen mit mindestens einem aus-
geschriebenen Vornamen sowie seine Anschrift in deutlich 
lesbarer Schrift anzubringen. Ein Standinhaber, der eine Firma 
führt, hat außerdem den Firmennamen in der vorbezeichneten 
Weise anzubringen. 

  
  Das Anbringen von anderen als in Abs. 5 genannten Schildern, 

Anschriften und Plakaten sowie jede sonstige Reklame ist nur 
innerhalb der Verkaufseinrichtungen in angemessenem, übli-
chem Rahmen gestattet und nur soweit es mit dem Geschäfts-
betrieb des Standinhabers in Verbindung steht. 

  
(6)  Der Anschluss an die örtliche Stromversorgung und der Strom-

verbrauch erfolgen auf Kosten der Standinhaber.   
  

§ 8 Verhalten auf dem Wochenmarkt 
  
(1)   Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben die Bestimmungen 

dieser Satzung sowie Anordnungen der Verwaltung zu beach-
ten. Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere die 
Gewerbeordnung, die Preisauszeichnungsverordnung, das Le-
bensmittel-, Hygiene- und Baurecht sind zu beachten. Es gelten 
die aktuellen Corona-Bestimmungen. 

  
(2)  Jeder hat sein Verhalten auf dem Marktplatz und den Zustand 

seiner Sachen so einzurichten, dass keine Person oder Sache 
geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar behindert oder belästigt wird. 

  
(3) Es ist insbesondere unzulässig: 
 1. Waren im Umhergehen anzubieten, 
 2.  Werbematerial aller Art oder sonstige Gegenstände zu vertei-

len, 
 3.  Tiere auf den Marktplatz zu verbringen, ausgenommen Blin-

denhunde, 
 4.  Motorräder, Fahrräder, Mopeds oder ähnliche Fahrzeuge mit-

zuführen, 
 5.  warmblütige Kleintiere zu schlachten, abzuhäuten oder zu 

rupfen, 
 6.  einen Platztausch vorzunehmen oder einen Teilnehmer zum 

Platztausch zu veranlassen. 
  
(4)   Jeder Teilnehmer ist für den ordnungsgemäßen und ungefähr-

lichen Zustand der von ihm eingebrachten oder mitgeführten 
Sachen verantwortlich. 
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(5)   Den Beauftragten der Gemeinde, den Kontrolleuren des Am-
tes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sowie 
anderen zuständigen Beamten ist jederzeit Zutritt zu den 
Standplätzen und Verkaufseinrichtungen zu gestatten. Alle im 
Marktverkehr tätigen Personen haben sich ihnen gegenüber 
auf Verlangen auszuweisen.   

  
§ 9 Sauberhaltung des Wochenmarkts 

  
(1)   Der Marktplatz darf nicht verunreinigt werden. Abfälle dürfen 

nicht auf den Markt eingebracht werden. 
  
(2)  Die Standinhaber sind verpflichtet: 
 1.  ihre Verkaufseinrichtungen und die Standplätze sauber zu 

halten, Marktabfälle und Kehricht in besonderen Behältnis-
sen aufzubewahren, 

 2.  dafür zu sorgen, dass Papier und anderes leichtes Material 
nicht verweht werden, 

 3. Verpackungsmaterial bereitzuhalten. 
  
(3)   Die Beseitigung der Abfälle geht zu Kosten und Lasten der be-

troffenen Standinhaber.   
  

§ 10 Haftung 
  
(1)  Die Benutzung der Marktflächen erfolgt auf eigene Gefahr. Die 

Gemeinde haftet für Schäden auf dem Markt nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten. 

  
(2)  Mit der Zuweisung eines Standplatzes übernimmt die Gemein-

de keine Haftung für eingebrachte Sachen. 
  
(3)  Der Standinhaber haftet gegenüber der Gemeinde für sämt-

liche verursachte Schäden, sofern er nicht nachweisen kann, 
dass weder ihn noch sein Personal ein Verschulden trifft.   

  
§ 11 Standgebühren 

  
Die Gemeinde Höchenschwand erhebt für die das Feilbieten von 
Waren auf dem Wochenmarkt vorerst keine Gebühr. Die Gemeinde 
behält es sich jedoch vor, zu einem späteren Zeitpunkt eine entspre-
chende Marktgebührenordnung zu erlassen.   
  

§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
  
(1)   Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig gegen eine Vorschrift dieser Wochenmarkt-Satzung über 
 1. den Zutritt gemäß § 4, 
 2. den Verkauf vom zugewiesenen Standplatz nach § 5, 
 3. den Auf- und Abbau nach § 6, 
 4. das Abstellen von Fahrzeugen nach § 8 Abs. 3, 
 5. die Verkaufseinrichtungen nach § 7 Abs. 1 - 5, 
 6. das Verhalten auf dem Wochenmarkt nach § 8 Abs. 2, 
 7. das Anbieten von Waren im Umhergehen nach § 8 Abs. 3 Ziff. 1, 
 8. das Verteilen von Werbematerial nach § 8 Abs. 3 Ziff. 2, 
 9.  das Mitnehmen von Tieren und Fahrzeugen nach § 8 Abs. 3 

Ziff. 3 und Ziff. 4, 
 10. das Schlachten von Kleintieren nach § 8 Abs. 3 Ziff. 5, 
 11.  die Verunreinigung und das Einbringen von Abfällen nach § 

9 Abs. 1, 
 12.  die Sauberhaltung der Standplätze und die Aufbewahrung 

von Marktabfällen und Kehricht nach § 9 Abs. 2, verstößt. 
  
(2)  Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von min-

destens 5 € und höchstens 1.000 €, bei fahrlässigen Zuwider-
handlungen mit höchstens 500 €, geahndet werden. 

  
§ 14 Inkrafttreten 

  
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.   
  
Hinweise über Heilung von Verfahrens- und Formvorschriften:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder auf Grund der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, dir 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind.  
  
Höchenschwand, den 05. Mai 2021 

Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister   
 
 

AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
am Montag, 10. Mai 2021, 19:00  Uhr im Haus des Gastes, 
Großer Saal   
  
TAGESORDNUNG:   
 
1. Bürgerfrageviertelstunde 
  
2.  Bauantrag von Robin Vogelbacher auf Wiederaufbau nach 

Brand eines Zwischengebäudes und einer Mehrzweckhalle auf 
dem Flurst.Nr. 46/1, Tiefenhäusern 8 

  
3.  Bauantrag von Andreas Ebi auf Anbau eines eingeschossigen 

Wintergartens an ein bestehendes zweigeschossiges Doppel-
wohnhaus auf dem Flurst.Nr. 6454/2, Strittberg 29a 

  
4. Bekanntgaben/Verschiedenes 
  
5. Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
  
6. Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung   
  
Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. Ände-
rungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunkten werden 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 
  
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen.   
  
Die Sitzung findet unter hygienisch und räumlich der Situation an-
gepassten Bedingungen im Haus des Gastes statt. Beim Betreten 
des Saals ist bis an den Sitzplatz eine medizinische Maske oder eine 
FFP2-Maske  zu tragen.  

 
 
Das Wichtigste aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 26. April 2021   
Bürgermeister Stiegeler gab bekannt, dass die Gemeinde als weite-
ren Baustein für die Möglichkeit, wieder Veranstaltungen durchzu-
führen, in der Luca-App wie auch bei der Corona-App das Haus des 
Gastes und das Rathaus als Orte angelegt hat. Damit kann künftig 
ein Kontaktmanagement erfolgen und die Listen können entfallen. 
  
Bürgerfrageviertelstunde  
  
Herr Hartwig Orth aus Strittberg merkte an, dass er sich um die künf-
tige Netzabdeckung mit Mobilfunk sorgt, wenn der Funkmast bei 
Brunnadern bis September abgebaut wird. Da eine Internetversor-
gung über die Telekom nicht möglich und die Breitbandverlegung 
noch nicht fertig ist, könnte eine Versorgungslücke entstehen. Es 
bestehen viele Verträge mit Vodafone, er stellte die Frage nach ei-
ner Haftung der Gemeinde, falls keine Mobilfunkanbindung mehr 
bestünde. Er fragte auch nach den Maßnahmen der Gemeinde, um 
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die Versorgung weiterhin zu gewährleisten. Weiter sprach er die Ge-
meinde als Top-Kurort an, die es sich nicht leisten kann, für die Gäste 
keine Handy-Verbindung zu bieten. Er wies auf das Interesse aller 
Bürger und die Fürsorgepfl icht der Gemeinde hin. 
  
Bürgermeister Stiegeler berichtete, dass die Gemeinde in Kontakt 
mit dem Mobilfunkbetreiber steht. Der Versuch eine Verlängerung 
des bestehenden Standortes mit Vodafone zu erreichen, scheiterte. 
Der Versorgungsauftrag liegt nach seiner Meinung beim Betreiber, 
dieser habe auch eine Verpfl ichtung zur Vertragserfüllung. Die Maß-
nahmen der Gemeinde zielen darauf ab, einen geeigneteren Stand-
ort für den neuen Funkmast zu fi nden. Man steht in enger Absprache 
mit dem Fachanwalt und dem Gutachter, das Verfahren ist allerdings 
schwierig zu beschleunigen.   
  
Bericht über das Tourismus-Jahr 2020  
  
Frau Anna Grether, die Leiterin der Tourist-Information, stellt in ih-
rem Vortrag die Zahlen vor. Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
ten die Betriebe im Jahr 2020 viele Monate schließen, weshalb die 
Zahlen schwer mit anderen Jahren zu vergleichen sind. Die Gästean-
künfte halbierten sich gegenüber 2019 fast und lagen bei 16.295, die 
Zahl der Übernachtungen sank um ca. 30 % auf 110.925. Insbeson-
dere die ausländischen Gäste fehlten natürlich, die kontaktarmen 
Unterkünfte gewannen an Zuspruch. Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer betrug knapp 7 Tage, was auf die Klinik-Übernachtungen 
zurückzuführen ist. 
  
Leider mussten auch alle großen Veranstaltungen im Jahr 2020 ab-
gesagt werden. Trotzdem konnte doch einiges bewegt und neu auf 
den Weg gebracht werden, so die Erweiterung des Wohnmobilplat-
zes, das Herrichten des Schneider-Hauses, eine touristische Ortsbe-
ratung, der Barfußpfad usw. 
  
Abschließend wurde der neue Image-Film der FerienWelt Süd-
schwarzwald gezeigt. 
  
Bürgermeister Stiegeler fasste zusammen, dass 2020 ein gutes Tou-
rismusjahr gewesen wäre ohne die Pandemie. Grundsätzlich ist 
Höchenschwand gut aufgestellt und hat eine sehr gute Infrastruktur, 
die unbedingt erhalten werden muss. Er äußerte die Hoff nung auf 
eine baldige Öff nung im Tourismus und wies darauf hin, dass der Mi-
nigolfplatz demnächst geöff net wird.   
  
Bauantrag von Christian Kunkelmann auf Errichtung eines Bal-
kons auf dem Flurst.Nr. 149/1, Gartenstr. 9  
  
Familie Kunkelmann möchte in östlicher Richtung einen trapezför-
migen Balkon anbauen. Aus Sicht der Verwaltung bestehen hier-
gegen keine Bedenken. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben 
einstimmig zu. 
  
Bekanntgabe von Baugenehmigungen  
  
Vom Baurechtsamt wurde der Antrag von Frau Eckert auf Sanierung 
und Umnutzung des Dachraumes zu zwei Wohneinheiten beim An-
wesen Strittberg 42 und der Neubau eines Carports mit 6 Stellplät-
zen genehmigt. Ebenso genehmigt wurde der Bauantrag der Gebr. 
Schmidt auf Anbau von Büroräumen am bestehenden Gebäude im 
Gewerbegebiet Tiefenhäusern 5.   
  
Beschluss über die Satzung für den Wochenmarkt der Gemeinde 
Höchenschwand  
  
Die Gemeinde möchte einen regelmäßigen Wochenmarkt anbieten, 
um die Attraktivität der Gemeinde weiter zu steigern. Bisher haben 
drei Händler ihre Teilnahme zugesagt, dies sind Bio-Gemüse Hauser 
aus Lauchringen, Imkerei Böhler aus Dachsberg und der Käppelehof 
Vogelbacher aus Tiefenhäusern. Es handelt sich bei allen um regi-
onale Anbieter, die bestehenden Lebensmittelmärkte haben keine 
Bedenken geäußert. Der Markt wird donnerstags von 9:30 bis 13:00 
Uhr auf dem Parkstreifen vor dem Rathaus entlang der Waldshuter 
Straße stattfi nden. Die Parkplätze müssen zu diesem Zweck gesperrt 
werden. 

Bürgermeister Stiegeler trug die Marktordnung auszugsweise vor. 
Der Gemeinderat hatte keine Änderungswünsche und fasstr folgen-
den einstimmigen Beschluss: 
  
Die Satzung der Gemeinde Höchenschwand für den Wochenmarkt 
der Gemeinde Höchenschwand wird wie vorgelegt beschlossen.   
  
Bekanntgaben, Verschiedenes  
  
Bürgermeister Stiegeler gab bekannt, dass ab Mai die Gemeinderats-
sitzungen um 19:00 Uhr beginnen.   
  
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat  
  
Gemeinderätin Daniela Kirner-Arnold sprach eine defekte Straßen-
lampe in Attlisberg an. Hier steht eine Ersatzteillieferung aus.   
  
Gemeinderat Martin Hagenbucher wies auf den desolaten Zustand 
der alten Straße nach Häusern hin. Laut Bürgermeister Stiegeler hat 
Förster Becker hier ein Angebot zum Herrichten angefordert, wel-
ches aber noch nicht vorliegt. Mit dem Bauhof wird geprüft, ob eine 
Eigenleistung machbar wäre. Allerdings ist der Weg stark ausgewa-
schen und weist tiefe Furchen auf. Gemeinderat Georg Villinger bat 
darum, dass Dohlen und Abläufe aktiv im Auge behalten werden 
sollten und rechtzeitig gewartet werden müssen, um Schäden zu 
vermeiden. 

 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Gemeinde  Höchenschwand 
Die Gemeinde Höchenschwand sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Betreuungskraft (m/w/d) auf Minijob-Basis 
  
für die kommunale Schulbetreuung 1 – 4 Klasse 
  
mit einem Stundenumfang von 10 – 14 Wochenstunden. Die 
Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 07:25 bis 
08:10 Uhr und 12:00 bis 14:00 Uhr. Das Aufgabengebiet umfasst 
die Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben, Organisa-
tion und Durchführung von Angeboten, Aufsicht beim Freispiel 
auf dem Schulgelände. Wir erwarten Freude an der Arbeit mit 
Kindern, selbständiges, verantwortungsvolles Handeln und 
Durchsetzungsvermögen. 
  
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Bettina Böhler, Perso-
nalamt, 
Tel.: 07672/4819-22, bettina.boehler@hoechenschwand.de, 
gerne zur Verfügung. 
  
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 
21. Mai 2021 an das Bürgermeisteramt Höchenschwand, Walds-
huter Str. 2 in 79862 Höchenschwand. 

Dorfputzete 
Allen Helferinnen und Helfern, die 
in diesem Jahr unter Corona-Be-
dingungen mitgeholfen haben, 
unsere Landschaft von Müll und 
Unrat zu befreien, ein herzliches 
Dankeschön! 
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Höchenschwander Testzentrum 
- Gemeinsam gegen Corona - 

 
Terminbuchung online (oder QR-Code scannen): 

https://gemeinde-hoechenschwand.probatix.de/ 

oder telefonisch: 07672/48 19 0 

Testtage: 
montags, mittwochs, freitags  

jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr   
im Haus des Gastes 

- Keine Testung ohne Buchung – 
 

Personen, die getestet werden, müssen bitte 
folgendes mitbringen: 

- Buchungsbestätigung mit QR-Code  
(in Papierform oder digital, Erhalt nach Buchung per E-Mail) 

- Personalausweis 
Personen mit Krankheitssymptomen werden nicht getestet. Eine Fiebermessung wird vor Ort durchgeführt. 
Vor Ort ist durchgängig eine FFP-2 Maske zu tragen. 

Betriebsinhaber können für ihre Mitarbeiter*innen ebenfalls Testungen buchen. Hierfür bitten wir aber um 
eine separate Terminabsprache via Email: rathaus@hoechenschwand.de oder telefonisch: 07672/48190. Hier 
entstehen jedoch geringe Kosten für den Betrieb. 

 
 
Rathaus geschlossen 
Nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt ist das Rathaus am Freitag, 
14. Mai 2021 geschlossen.  
 
 
Straßensperrung Kapellenweg  
in Höchenschwand 
Aufgrund von Baumaßnahmen muss der Kapellenweg in der KW 20 (17. 
bis 21. Mai 21) voraussichtlich für drei Tage für den Durchgangsverkehr 
gesperrt werden. Die Sperrung befindet sich im Bereich des Bauplatzes 
Kapellenweg 14. Der Anliegerverkehr ist weiterhin möglich. 

 
Friedhöfe - Prüfung der Grabsteine  
auf Standfestigkeit 
Aus Sicherheitsgründen ist die Gemeinde verpflichtet, in regelmäßigen 
Abständen die Grabsteine auf den Friedhöfen auf ihre Standfestigkeit 
hin zu überprüfen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich am 6.Mai 
2021 nachmittags auf dem alten und neuen Friedhof in Höchen-
schwand sowie auf dem Friedhof in Tiefenhäusern durchgeführt. 
Sollte bei einzelnen Grabsteinen die Standfestigkeit nicht mehr aus-
reichend gewährleistet sein, wird die Grabstelle mittels eines Aufkle-
bers markiert. Die Nutzungsberechtigten erhalten entsprechende 
Nachricht.  
 
 
Öffentliche Zahlungsaufforderung   
Am 15. Mai werden folgende Steuern zur Zahlung fällig:   
2. Quartal der Grundsteuer für 2021 
2. Quartal der Gewerbesteuer für 2021   

Wir bitten um Einhaltung des Zahlungstermins. 

Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne 
Nächster Abholtermin 
  
für den Gelben Sack ist am Montag, 10. Mai 2021 
  
für die Blaue Tonne am Freitag, 07. Mai 2021 
  
Die Abfuhr beginnt um 6.00 Uhr. Bitte stellen Sie die Säcke/Tonne 
deshalb rechtzeitig an den Straßenrand. 
  
  
AUSBAU UND ERWEITERUNG DER KLÄRANLAGE 
HEPPENSCHWAND  
Die Kläranlage Heppenschwand, welche das Abwasser der Ortsteile 
Heppenschwand, Attlisberg, Frohnschwand, Elmenegg und Ober-
weschnegg behandelt, ist 1984 in Betrieb gegangen. Aufgrund der 
stetig wachsenden Anforderungen an eine Abwasserreinigungsan-
lage und aufgrund der aktuellen Anschlusswerte war der grundle-
gende Umbau bzw. die Erweiterung der zwischenzeitlich in die Jahre 
gekommene Kläranlage zwingend erforderlich. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Luftbild Stand Juli 2020 / BA 1 und 2 Situation Kombibecken 23.03.2021 
  
In einem 1. Bauabschnitt wurde zur Sicherstellung des Klärbetrie-
bes ein Pufferbecken mit einem Volumen von 100 m³ im Zulauf zur 
Kläranlage neu installiert. Das Becken dient zur Pufferung und Ver-
gleichmäßigung der Zuläufe zur Kläranlage bei Regenwetter bzw. 
bei Schneeschmelze. Gleichzeitig kann dieses Becken als Havariebe-
cken, welches bereits seit Sommer 2019 in Betrieb ist, genutzt wer-
den. Nachfolgend wurde die zwingend erforderliche Leistungserhö-
hung zur Stromversorgung am Standort der Kläranlage realisiert. 
  
Auf der Grundlage des Förderbescheides für den 2. Bauabschnitt 
konnten die Vorbereitungen für den Ausbau der Kläranlage Heppen-
schwand ab Sommer 2019 getroffen werden. Bereits im Dezember 
2019 wurde der Auftrag für die Erd-, Rohrverlegungs- und Stahlbe-
tonarbeiten zum Neubau des Kombibeckens vom Gemeinderat ver-
geben. Die Bauarbeiten für den wesentlichen Baustein der künftigen 
Abwasserklärung wurden im Frühjahr 2020 aufgenommen. Witte-
rungsbedingt mussten die Arbeiten im Winter 2020/2021 für ca. 4 
Monate unterbrochen werden. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bewehrung Bodenplatte Kombibecken    Dichtigkeitsprüfung Kombibecken 
  
Über den Jahreswechsel hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Höchenschwand die maßgebenden weiteren Aufträge für den Aus-
bau der Kläranlage mit dem Gebäude über dem Kombibecken mit 
Fassade, der klärtechnischen Ausrüstung sowie der Elektro-, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik vergeben können. Derzeit laufen die de-
taillierten Abstimmungen zur Ausführung und Realisierung der zahl-
reichen Gewerke. 
  
Mit den Fundamenten für das Gebäude über dem Kombibecken 
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wurde bereits begonnen. Anschließend werden die Erd- und Stahl-
betonarbeiten für die neue Schalt- und Gebläsestation ausgeführt. 
Zeitgleich wird das Gebäude über dem Kombibecken in Holzbau-
weise einschließlich Fassade, welche die Anlage in den Wintermona-
ten vor Frost schützen soll, errichtet. 
  
Ab Sommer 2021 beginnen dann die Ausbauarbeiten einschließlich 
Montage der klärtechnischen Ausrüstung und der Steuertechnik. 
  
Sofern die aktuellen Lieferengpässe am Markt nicht zu Verzögerun-
gen führen, ist die Fertigstellung des Kombibeckens mit Schalt- und 
Steuerungszentrale bis Ende des Jahres geplant, so dass die Inbe-
triebnahme der erweiterten Kläranlage zu Jahresbeginn 2022 erfol-
gen kann. 
  
Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der erweiterten Kläranlage wird 
der 3. Bauabschnitt zur Schlammbehandlung einschließlich Außen-
anlagen fertiggestellt. Für die künftige Schlammbehandlung wird 
das derzeit noch in Betrieb befindliche Klärbecken genutzt, so dass 
ein zeitgleicher Ausbau dieser Anlage nicht möglich ist. 
  
Die Gemeinde Höchenschwand investiert in die Abwasserreinigung 
der Kläranlage Heppenschwand mehr als als 3.000.000,00 Euro. 
 
 
Blutspende weiterhin und kontinuierlich  
benötigt   
Eine ausreichende Blutversorgung ist für 
viele Patienten lebenswichtig. Da Blut nur 
begrenzt haltbar ist, werden Blutspen-
den kontinuierlich benötigt. Daher ruft der 
DRK-Blutspendedienst auf, jetzt Blut zu spen-
den. Die Blutspende ist weiterhin notwendig, 
erlaubt und sicher. 
  
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen 
Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens sind Patien-
ten dringend auf Blutspenden angewiesen. Für die Behandlung von 
Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkran-
kungen bittet Sie das DRK jetzt um Ihre Blutspende: 
  

Freitag, dem 14.05.2021  
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  

Fürstabt-Gerbert-Schule, Todtmooser Straße 25 
79837 ST. BLASIEN 

  
Hier geht es zur Terminreservierung: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/st-blasien 
  
Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache 
mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheits-
standards durch. Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem 
„sonstiger“ Alltagssituationen! Um in den genutzten Räumlichkeiten 
den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleis-
ten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspen-
de ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. 
Weitere Informationen und die Terminreservierung finden sie unter 
www.blutspende.de/corona 
  
Wie das DRK mitteilt, sind Sie für den Zeitraum der Blutspende von 
einer eventuellen Ausgangsperre ausgenommen. 
  
Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich ge-
sund und fit fühlen. Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Hus-
ten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körper-temperatur), sowie Men-
schen die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder 
sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, wer-
den nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten 
Blutspende 14 Tage pausieren. 
  
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspende-
dienst erhalten Sie auch über die kostenfreie Service-Hotline 0800-
11 949 11. 

Schornsteinfegermeister Schwald informiert:  
Ab Mitte Mai werden die wiederkehrenden Mess- und Überprü-
fungstätigkeiten an Öl- und Gasfeuerungsanlagen in der Gemeinde 
Höchenschwand durchgeführt. 
  
Bei Fragen oder zur separaten Terminvereinbarung rufen Sie gerne 
an. 
  
Jonas Schwald 
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
 
 
Kartierungen von Tieren, Pflanzen und  
Lebensraumtypen 
In unserer Gemeinde werden ab April bis Ende November 2021 Kar-
tierungen von Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat 
(FFH)-Richtlinie, weiteren Tieren (Vögel, Insekten) und/oder Pflanzen 
durchgeführt. Die Kartierungen finden auf wenigen Stichprobenflä-
chen überwiegend im Außenbereich unserer Gemeinde statt. 
Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg LUBW. Eine Zuordnung von Ergebnissen 
zu Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei der 
Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. Es werden 
auch keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenom-
men. 
  
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als Beauf-
tragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige 
Anmeldung zu betreten (§ 52 Naturschutzgesetz). Die Kartierenden 
betreten nur Grünlandflächen und Wald im Außenbereich bzw. nut-
zen das vorhandene Wegenetz. Die von der LUBW beauftragten Per-
sonen haben eine Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit sich 
führen. 
  
Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände unterwegs, 
der gebotene Mindestabstand wird eingehalten. Bei der Kartierung 
werden in jedem Fall die derzeit geltenden Vorgaben zur Kontakt-
beschränkung zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 
eingehalten.  
 
 

LANDRATSAMT WALDSHUT

Geflügelpest – Aufhebung der Sperrbezirke 
zum 01.05.2021
Das Landratsamt Waldshut hebt die Geflügelpest-Sperrbezirke im 
Landkreis auf. Die Gebiete gelten ab dem 01.05.2021 als Beobach-
tungsgebiete.

Nach drei infektionsfreien Wochen sowie nach Abschluss der Rei-
nigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in den betroffenen Be-
ständen und keinen Neuerkrankungen werden die Sperrgebiete 
zum Schutz der Hausgeflügelbestände vor der Geflügelpest zum 
01.05.2021 aufgehoben. Die damit einhergehenden Beschränkun-
gen und Verbote in den Sperrbezirken werden aufgehoben. Das 
Geflügel darf somit wieder ins Freie. Das Beobachtungsgebiet bleibt 
hingegen bis zum 14.05.2021 bestehen und die dort gültigen Ge- 
und Verbote gelten fortan auch in den aufgehobenen Sperrbezirken. 
Trotz der positiven Entwicklung sind die Geflügelhalter aufgefor-
dert, bis zur Aufhebung der Beobachtungsgebiete in Alarmbereit-
schaft zu bleiben. Der Geflügelbestände sind weiterhin besonders 
aufmerksam zu beobachten und Auffälligkeiten sofort dem Veteri-
näramt zu melden. Die Maßnahmen in den Beobachtungsgebieten 
zielen darauf ab, das noch bestehende Restrisiko eines Wiederauff-
lammens der Virusinfektion zu verhindern. Konkret bedeutet dies, 
dass u.a. weiterhin weder Vögel, Eier oder sonstige vom Geflügel 
stammende Erzeugnisse in einen noch aus einem Geflügelbestand 
gebracht werden dürfen. Biosicherheitsmaßnahmen, wie das Tragen 
von Schutzkleidung beim Umgang mit dem Geflügel sind weiter ein-
zuhalten.
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Die genauen Regeln, die für die Beobachtungsgebiete gelten, kön-
nen in der Allgemeinverfügung, die das Landratsamt Waldshut auf 
seiner Webseite veröffentlicht, eingesehen werden. Der Allgemein-
verfügung ist auch eine Karte zu den betroffenen Gebieten angefügt: 
https://www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/bekanntmachungen.
Das Landratsamt Waldshut wird auf den Zeitpunkt der Aufhebung 
der Beobachtungsgebiete zusätzlich hinweisen unter www.land-
kreis-waldshut.de.  
 
 

AUS DEM KINDERGARTEN

30-jährige Weide wird zum Kletterbaum
Nun ist es soweit, nach 30 Jahren bekommt eine große alte Weide in 
unserem Außengelände eine neue Aufgabe. Nachdem der Sturm die 
Weide mit samt der Wurzel aus der Erde gerissen hat, entfernte das 
Bauhof-Team die dünnen Äste und so entstand aus dem Baum, nach 
Vorgaben der Unfallkasse, einen Kletterbaum für die Kinder. Nach 
dem Abrunden der Kanten wurden der Baum am vorgesehenen 
Platz stabilisiert. Um den Fallschutz zu gewährleisten wurden Hack-
schnitzel aufgefüllt. Wir freuen uns, eine neue Attraktion für unsere 
Kinder geschaffen zu haben.
Projektleitung übernahm die Erzieherin R. Floßmann.
Vielen Dank dem Bauhof-Team! 

 
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Minigolfplatz und Schachfeld wieder geöffnet 
Minigolf spielen macht Spaß, dass 
weiß jeder! 
Deshalb nutzen Sie doch einfach die 
Möglichkeit, auf den frisch gerichte-
ten Bahnen direkt hinter dem Haus 
des Gastes Ihre Geschicklichkeit zu 
zeigen. 
  
Außerdem ist das Schachfeld wie-
der auf Vordermann gebracht wor-
den, so dass auch dieses wieder voll 
einsatzbereit ist. 

Den Code für die Spielfiguren sowie 
die Schläger und Bälle erhält man 
von Montag – Freitag von 09:00 – 
16 Uhr bei der Tourist-Information und am Wochenende im Restau-
rant Da Vinci. 
  
Aufgrund der Corona-Verordnung ist nur je ein Haushalt auf dem Mi-
nigolfplatz sowie auf dem Schachfeld zugelassen. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael 
Kirchstraße 1 
79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-534 
Fax: 07672-924832 
Mail: Stmichael@se-stblasien.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 
Wir bitten, das Pfarramt nur in dringenden Angelegenheiten 
aufzusuchen mit der Bitte um vorherige telefonische Anmel-
dung. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte unter der Tele-
fonnummer 07672/534.  
  
Wir bitten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz (Abstand 
halten, Mundschutz tragen) einzuhalten. Bitte betreten Sie die Kir-
che nur durch den Haupteingang. Dort liegen die gesetzlichen 
Bestimmungen aus, die zu beachten sind. Mundschutz (nur FFP2 
Masken)  ist beim Betreten der Kirche und während des ganzen Got-
tesdienstes verpflichtend. Falls jemand aus medizinischen Gründen 
keine FFP2 Maske tragen kann, bitten wir, ein ärztliches Attest vorzu-
legen. Listen liegen bereit. 
  
Mittwoch, 5.5. 
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Tiefenhäusern 
  
Freitag, 7.5. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria, anschl. eucharistische Anbetung und anschl. Andacht 
zum Schutz und der Bewahrung des Lebens 
Samstag, 8.5. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 9.5. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 
  
Mittwoch, 12.5. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier (Bittmesse) in Strittberg am Vorabend  
zu Christi Himmelfahrt 
  
Freitag, 14.5. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria  
Samstag, 15.5 
19.00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 16.5. 
9:30 Uhr Treffen der Kommunionkinder mit deren Eltern 
10:00 Uhr festliche Eucharistiefeier mit Erstkommunion 
19:00 Uhr Maiandacht; gestaltet von der Frauengemeinschaft 
  
Mittwoch, 19.5. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier in Strittberg 
  
Freitag, 21.5. 
19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmut-
ter Maria PFINGSTEN - HOCHFEST 
Samstag, 22.5. 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 23.5. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Montag, 24.5. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier    
  
Bücherei St. Michael 
Auf Grund der immer noch anhaltenden Pandemie ist es noch nicht 
möglich, unsere Bücherei in Höchenschwand zu öffnen. Deshalb 
bietet das Team weiterhin an, einen Termin zum Büchereibesuch 
per Telefon zu vereinbaren. Gerne können Sie sich unter der Tele-
fonnummer 07672/1819 oder 07672/4498 melden. Auch können so 
ausgeliehene Bücher zurückgebracht werden.  
Es liegen neue Bücher für Sie bereit: 
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Chr. Berkel: ADA/ U.Faes: Untertags/ E.Ferrante: Das lügenhafte Le-
ben der Erwachsenen/ Dicker:Die Geschichte der Baltimors/ M. Be-
nedict: Frau Einstein/ J. Ironmonger: Der Wal und das Ende der Welt/ 
J. Zeh: Über Menschen/ M. Lunde: Die letzten ihrer Art und viele wei-
tere, neue und interessante Bücher. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und sind gerne bereit, für Sie persön-
lich die Bücherei zu öffnen. 
  
  
Evangelisches Pfarramt  
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706   
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 

Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch 
seine Güte von mir wendet. (Psalm 66,20) 
  
Gottesdienste:  
Samstag, 08.05.2021 
19:00 Uhr Abendgottesdienst 
  
Donnerstag, 13.05.2021 
10:30 Uhr Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 
  
Sonntag, 16.05.2021 
10:30 Uhr Gottesdienst   
  
Sie sind herzlich willkommen zu den Gottesdiensten. 
Wir gehen davon aus, dass die Gottesdienste stattfinden. Falls die 
Inzidenz allerdings über 200 steigen sollte, müssen wir die Gottes-
dienste absagen. Schauen Sie also gegebenenfalls noch einmal auf 
die Homepage oder in den Schaukasten. 
  
Wegen des Gesundheitsschutzes tragen wir während des gesamten 
Gottesdienstes Masken und halten 2 Meter Abstand zueinander. Wir 
singen nicht. Es besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Der 
Gottesdienst dauert nur ca. 30 Minuten. 
Wir erheben Kontaktdaten, die wir auf Nachfrage dem Gesundheits-
amt und nur zu Zwecken des Gesundheitsschutzes weitergeben. Wir 
bewahren die Daten vier Wochen lang verschlossen auf. 

 

AUS DEN VEREINEN

Sportverein Höchenschwand
Es werde Licht! 

Liebe Freunde und Fans des SV Höchenschwand, 
  
Endlich erstrahlt unser Rasenplatz auch abends in einem tollen Licht. 
Vergangene Woche wurde die langersehnte LED-Flutlichtanlage auf 
dem Rasenplatz im Natursportzentrum von der Firma Lumosa GmbH 
fertig gestellt. 
Viele Stunden der Planung und schweißtreibenden Vorarbeiten ha-
ben sich mit dem ersten Erleuchten der Anlage ausgezahlt. 

Wir freuen uns sehr mit der Fluchtlichtanlage eine moderne Sport-
stätte für Jugend- und Aktivspieler geschaffen zu haben und können 
es nun kaum erwarten das erste Spiel unter Flutlicht und mit eurer 
Unterstützung zu bestreiten. 
  
Ein großer Dank gilt allen fleißigen Helfern, der Unterstützung der 
Sponsoren und Spendern, sowie allen, die zur Verwirklichung des 
Projekts beigetragen haben. 
  
Bis hoffentlich bald!   
  
Fanshop 
Für Fans und Freunde des SV Höchenschwand bietet unser Fanshop 
die Möglichkeit Flagge zu zeigen. Folgender Link führt euch zum 
Shop mit den Vereins-Artikeln: 
www.sv-höchenschwand.fan12.de  
 
 
Trachtenkapelle Amrigschwand -  
Tiefenhäusern 1958 e.V.   
Schrottsammlung 08. Mai 2021 in der Gesamtgemeinde Höchen-
schwand   
Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern führt am 
  

Samstag, 08. Mai 2021 
  
in der Gemeinde Höchenschwand eine Schrottsammlung durch.  
Beginn 09.00 Uhr 
Bitte beachten: Zum Schrott gehören nur Eisen und Bleche!  
Nicht gesammelt werden können Kühlgeräte, Altreifen, nicht gerei-
nigte Ölbehälter, etc. 
  
Speziell vor dem Hintergrund der Corona Massnahmen möchten wir 
gerne darum bitten, dass alle, die die Möglichkeiten haben, Ihren 
Schrott selbst in Attlisberg anliefern! 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
  
Ihre Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern 
~~~ www.tk-at.de~~~
 
 
Schwarzwaldverein Häusern  
mit neuem Internetauftritt 
Unter der Website https://www.schwarzwaldverein-haeusern.de/ 
hat der Schwarzwaldverein Häusern, der auch für die Wanderwege 
in Höchenschwand zuständig sind, einen neuen Internetauftritt er-
stellt. 

Wer Interesse am Verein hat, findet dort alle Informationen.  
 
 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Verpachtung Fischereilos an der Schwarza 
Wegen Ablauf des bestehenden Pachtvertrages steht folgendes Fi-
schereilos zur Neuverpachtung an: 

Schwarza Los 2 
zwischen der Leineggbrücke und dem Rechen der Schluchseewerk 
AG oberhalb des Witznau-Stausees, Fließgewässer Schwarza Los 2, 
Länge ca. 1.900 m. 
Die Pachtdauer beträgt 12 Jahre. 
Interessenten, die die Berechtigung zu einer Fischpacht besitzen, 
richten ihre schriftliche Bewerbung mit Pachtpreisangebot bis zum 
10.06.2021 an das Bürgermeisteramt Weilheim, Badener Platz 1, 
79809 Weilheim. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung 
Weilheim, Herrn Schmidt (Tel. 07741/8313-22, 
E-Mail: PeterSchmidt@weilheim-baden.de) 
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Stellenausschreibung 
GEMEINDE ALBBRUCK 
Landkreis Waldshut 
In Trägerschaft der Gemeinde Albbruck (ca. 7.500 Einwohner) steht 
ein attraktives Freibad mit hohem Freizeitwert. Zum 01.09.2021 bie-
ten wir noch eine   
  

eine Ausbildungsstelle zum/zur  
Fachangestellten (m/w/d) für Bäderbetriebe 

  
Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter 
der Adresse www.albbruck.de zum Download. 
  
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Albbruck, Schul-
str. 6, 79774 Albbruck. Für Auskünfte steht Ihnen Hauptamtsleiter 
Ralf Kuhlmey (Tel.: 07753/930-205; mail: ralf.kuhlmey@albbruck.de) 
gerne zur Verfügung.  
 
 
IHK-Zertifikatslehrgang Professionelles  
Office-Management    
Für die Bereiche Sekretariat, Assistenz, Sachbearbeitung, Berufsan-
fänger/innen und Wiedereinsteiger/innen 
  
Noch freie Plätze, Anmeldeschuss ist am 20. Mai 2021   
  
Im modernen Sekretariat benötigen Sie über das reine EDV-Wissen 
hinaus ein profundes Hintergrundwissen über alle Abläufe, die in ei-
nem Büroalltag anfallen. Um diesen Anforderungen gewachsen zu 
sein, bietet die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee 
(IHK) einen praxisorientierten Lehrgang an. Sie lernen nicht nur Ihre 
Büroaufgaben und Ihre Zeit erfolgreich zu organisieren, sondern 
erfahren auch, wie Sie sich Informationen beschaffen, verarbeiten, 
präsentieren und ordnen sowie alles Wesentliche zum Thema Per-
sonalverwaltung. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über 
gängige Hard- und Software und erweitern Ihre kommunikativen 

Kompetenzen. Der IHK-Zertifikatslehrgang findet vom 7. bis 12. Juni 
2021 im IHK-Bildungszentrum, Hauptstraße 10 in Schopfheim je-
weils von 9 bis 17 Uhr statt. 
  
Eine Förderung des Zertifikatslehrgangs aus Mitteln der EU (ESF) in 
Höhe von 30 bis 70 Prozent ist möglich. 
  
Nähere Informationen und Anmeldung online unter: 
www.konstanz.ihk.de, Dok.-Nr. 14354275, 
oder Telefon 07622 3907-230  
 
 
Jugendhearing   
Gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales und Integration or-
ganisiert die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung ein lan-
desweites Jugendhearing  unter der Überschrift „Jugend im Lock-
down“. 
Das Jugendhearing ist ein ernstgemeintes Angebot, um junge 
Menschen miteinander und mit der Politik ins Gespräch zu bringen. 
Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha nimmt sich Zeit, um 
die Perspektive junger Menschen anzuhören und mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen. 
  
Wann?  15. Mai 2021 12:30 – 18:00 Uhr 
Wer?  Jugendliche von 14 bis 27 Jahren 
Wo?  Online – Zoom 
Fragen?  Sie können sich gerne direkt an team@jugendhearing.de 
wenden. 
  
https://kinder-jugendbeteiligung-bw.de/junges-engagement/
jugendhearing_bw/ 
Neben Diskussionsworkshops  gibt es auch eine Bandbreite an 
Kreativworkshops zu zum Beispiel 
Streetart, Theater und Fotographie. 
Für alle Jugendlichen, die nicht  an der Veranstaltung teilnehmen 
möchten oder können, wird es die Möglichkeit geben im Vorfeld 
Statements  abzusetzen, die wir mit in die Veranstaltung tragen. 

Ende
des 

redaktione� en Teils

DIETER HAAS

DIE VOGELWELT AM BODENSEE – EIN KOMPENDIUM
Welcher Vogel ist das? Die Vogelwelt am Bodensee entdecken, bestimmen und schützen.

Text- und Bildautor Dieter Haas, renommierter Vogelkundler, Tierfotograf und Naturschützer, möchte Sie 
dabei umfassend begleiten. Anhand von mehr als 600 kommentierten Farbaufnahmen erklärt er die Welt 
der Vögel und verweist auf die besten Beobachtungsgebiete am Bodensee sowie im näheren Umland.

Darüber hinaus gibt der Autor Anregungen zur Strukturentwicklung des gesamten Naturraums Bodensee – 
und dies nicht zuletzt auch zur Verbesserung der Lebensqualität und des Ökotourismus in der Region.

160 Seiten, Broschur  | ca. 600 farbige Abbildungen |  ISBN 978-3-7977-0759-8   |  VK 20,--€  |  Verlag Stadler

Text- und Bildautor Dieter Haas, renommierter Vogelkundler, Tierfotograf und Naturschützer, möchte Sie 
dabei umfassend begleiten. Anhand von mehr als 600 kommentierten Farbaufnahmen erklärt er die Welt 
der Vögel und verweist auf die besten Beobachtungsgebiete am Bodensee sowie im näheren Umland.

Darüber hinaus gibt der Autor Anregungen zur Strukturentwicklung des gesamten Naturraums Bodensee – 
und dies nicht zuletzt auch zur Verbesserung der Lebensqualität und des Ökotourismus in der Region.

160 Seiten, Brosch

UNSER BUCHTIPP



Arztpraxis in Ärztehaus zu vermieten: 
Rheinstraße 47, 79761 Waldshut 

Infos per E Mail: direkt@brunostaerk.de 

3-Zimmer-Wohnung
in Höchenschwand zu vermieten 

ca. 100 qm, EG, 2 Balkone, Garten, Keller, Garage, 
KM 600 Euro + NK + Garage, 

Zimmer m. Bad im UG kann dazu gemietet werden. 
Tel. 07755 / 419 

Häusern
Lagerräume 10 - 100 qm / Werkstatt (nicht zum Reinfahren), 
ab sofort zu vermieten. Wohnwagen zu verkaufen. 
Telefon 0172 / 9 70 60 74 oder 0179 / 6 91 64 97 

DANKSAGUNG Statt Karten

Jeder Tag mit Dir 
war ein Geschenk!

Fritz Looss
* 07.10.1925    † 05.04.2021

– für die vielen Beweise herzlicher 
Anteilnahme in Wort und Schrift

– für die Blumen- und Geldspenden
– Herrn Pfarrer Wagenbach für die tröstende

und würdevolle Trauerfeier
– dem Bestattungsinstitut Huber 

für die einfühlsame Hilfe
– an alle, die an uns gedacht haben

Ellmenegg, Im Namen der Familie
im April 2021 Martina Finkbeiner-Looss
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WIR SUCHEN DICH!
Du bist mindestens 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Dann starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für die Prospekt- und/oder 
Anzeigenblattverteilung in Höchenschwand und Tiefenhäusern !
Bewirb dich online: www.psg-bw.de/bewerben
Bei Fragen 0800-999-5-666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

Herzlichen Dank 

an alle die meinen lieben Mann, unseren Papa,
Schwiegervater und Opa  

Erwin Schäfer 

auf  seinem letzten Weg begleitet haben.

Ein besonderer Dank geht an alle Helfer an der Unfallstelle.
Herrn Pfarrer Hoyanic für die würdevolle Trauerfeier, sowie
dem Bestattungsunternehmen Isele-Boll in Waldshut und an
alle die uns ihr Mitgefühl durch Wort, Schrift, Blumen- und 
Geldspenden entgegengebracht haben.  

Im Namen aller Angehörigen 

Ulrika Schäfer
Melanie Baumann mit Familie 
Claudia Jakob mit Familie 
Sandra Schäfer und Lars Gutmann



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
4 Lachsfi lets à 200 g, aufgetaut 
300 g Rhabarber (heimische Ernte)
1 Bund grüner oder weißer Spargel (aus regio-
nalem Anbau)
Meersalz 
3 EL Olivenöl 
2 EL Agavensirup
1 gr. Knoblauchzehe
1 Zweig Thymian
1 Zweig Oregano
Pfeffer, Salz 
Pfl anzenöl zum Braten 
1 Bio-Zitrone 
1 rote Chili
1/2 Bund Basilikum

Lachsfilet
mit Spargel-Rhabarber-Kräuter-Potpourri

Zubereitung
Rhabarber schä len und in ca. 15 Zentimeter lange Stü cke 
schneiden. Die holzigen Enden des Spargels abschneiden 
und das untere Drittel schälen. Zitrone heiß abwaschen 
und die Schale mit einem Zesteur abnehmen. Chilischote 
entkernen und in feine Ringe schneiden, Knoblauch schä-
len und grob hacken. Thymian und Oregano von ihren kurz 
abgebrausten Zweigen abstreifen und grob hacken. 
Spargel 5 Minuten in Salzwasser kochen und anschließend 
kalt abschrecken. 
Rhabarber und Spargel in eine Aufl aufform geben; Knob-
lauch, Thymian, Oregano, Olivenö l, Agavensirup dazu, mit 
Salz und Pfeffer wü rzen, alles gut vermengen und fü r ca. 
5 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Umluft garen.
In der Zwischenzeit Lachsfi lets mit Salz und Pfeffer wü rzen 
und in einer vorgeheizten Pfanne ca. ½ Minute pro Seite in 
Ö l bei sehr starker Hitze anbraten. Den Lachs anschließend 
auf den Rhabarber und Spargel legen und weitere 5-7 
Minuten im Ofen lassen.
Danach mit Zitronenzesten und Chiliringen bestreuen. 
Alles nochmals für 2 Minuten in den heißen Ofen.
Aufl aufform aus dem Ofen nehmen, eventuell mit Salz und 
Pfeffer leicht nachwü rzen, gezupftes Basilikum darüber 
verteilen und servieren. 
Dazu passen gekochte junge Kartoffeln aus neuer Ernte.
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Tipps & Tricks
Frischer Rhabarber lässt sich beim Einkauf 

an den festen und knackigen Stangen erkennen, 

außerdem sollten die Enden keine trockenen 

Schnittstellen aufweisen. Am besten schmecken 

junge Stiele: Sie haben noch nicht so viel Säure entwi-

ckelt. Keinen blühenden Rhabarber kaufen, er ist holzig! 

Frische Erdbeeren sollten fest und glänzend sein. Hände 

weg von Früchten, die eher matt und weich wirken. Am 

besten lose Waren aus der Region kaufen, dann kann 

man sich die einzelnen Erdbeeren besser anschauen. - 

Ist der Lachs gar? Da hilft die Drucktest-Formel der 

Küchenchefs: Fühlt sich der Lachs so fest an wie 

die Haut zwischen angelegtem Daumen 

und gestrecktem Zeigefi nger, ist er 

genau richtig. 





Schützen Sie sich 
d oppelt: mit AHA-
Formel und App.  

Schützen Sie sich doppelt: AHA-Formel beachten und Corona-
Warn-App verwenden. So wissen Sie, ob Sie einem Ansteckungs-
risiko ausgesetzt waren. ZusammenGegenCorona.de



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Komm ins Team! 
Wir brauchen Verstärkung!

LKW-Fahrer (w/m/d)
mit Baustellenerfahrung

für Abrollkipper, Baustellen- und Maschinentransporte,
Tagestouren, Führerschein Klasse CE und Eintrag Ziffer
95 zwingend erforderlich

Kontakt:
LIENHARD GmbH & Co.KG
Siegfried Lienhard
Tel.: 07741/6096-11 oder WhatsApp 0175 20 86 335
bewerben@lienhard-tiefbau.de



Wir stehen auf Asphalt

Was wir bieten:
Fachmännischer Einbau 
von Walzasphalt nach 
ZTV Asphalt-StB 07
- auf Bundes-, Land- und 
  Kreisstraßen,
- in Erschließungsgebieten
- auf Industriegelände
- auf privaten Hofplätzen 
  und Zufahrtswegen etc.

Wir sind heiß auf Ihren Auftrag und 
freuen uns über Ihre Anfrage!

Wolfram  S t a l l e r
Tiefbau | Straßenbau | Pflasterbau

Grafenhauser Str. 15 | 79865 Grafenhausen
Tel.: 07748-1231 | www.firma-staller.de | info@firma-staller.de

A. SEEBACHER
McCormick Schlepper

Profitieren Sie bis 30.06.2021 von Sofortkauf-Rabatten.
Wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Fella-Heumaschinen lieferbar ab Lager
Forstgeräte, Rückewagen, Seilwinden usw.

günstige Aktionspreise
Hith PKW-Anhänger

Aufsitzmäher, Rasenmäher, Gartengeräte
79777 Untermettingen - Löhningen 23

Tel. 07743 / 5663 • Handy 0173 - 329 28 68

Wohnung oder Haus zu kaufen gesucht. 
Ich bin kein Makler, ich würde die Wohnung oder Haus für mich kaufen als Geldanlage 

und Sie könnten auf Wunsch weiterhin als Mieter in der Wohnung bleiben. 
Was wären die voraussichtlichen Mieteinnahmen und was wäre Ihr Wunsch-Verkaufspreis? 

Bitte melden Sie sich zunächst per E-Mail: direkt@brunostaerk.de

Wildkammer - kleiner Schlacht-Raum
in Stühlingen zu vermieten.

Info-Anfragen per Mail: Immobilien@brunostaerk.de 


